
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

|  weddingp ic tu r e s . c h  |   |    |  

|  Fotografie für Hochzeiten  |  People  |  Feste und Events  |  Stills  |  Natur  |  weddingpictures.ch  |  Seestrasse 827  |  8706 Meilen  |  0041 79 4006553  |   

|  fotograf@weddingpictures.ch  |  www.weddingpictures.ch  |    |     | 

Weddingpictures Hochzeits Fotografie AGB 
 
AGB gültig ab Oktober 2008 
 
 
Buchung 
 
Buchungen für Hochzeitsfotografie mit konkreter Absprache von Terminen mit dem 
Fotografen sind für beide Parteien verbindlich. 
 
Stornierung/Verschiebung 
 
Sollte eine Buchung für Hochzeitsfotografie durch die Auftraggeber storniert oder verschoben werden müssen, so ist 
dies bis 6 Wochen vor  dem geplanten Termin ohne Kostenfolge möglich. Der Fotograf freut sich in solchen Fällen 
über eine nette Flasche Wein. 
Die aufgelaufenen Fahrtkosten für die Vorbesprechung werden bis zur Stornierung im vollen Umfang berechnet. 
 
Stornierungen weniger als 6 Wochen vor dem geplanten Termin sind wie folgt kostenpflichtig: 

• Bis 1 Woche vor dem Termin: 40% der Auftragssumme. 
• Bis 48h vor dem Termin: 60% der Auftragssumme. 
• Weniger als 48h vor dem Termin: 75% der Auftragssumme. 

 
Verschiebungen weniger als 6 Wochen vor dem geplanten Termin sind wie folgt kostenpflichtig: 

• Bis 1 Woche vor dem Termin: 20% der Auftragssumme. 
• Bis 48h vor dem Termin:35% der Auftragssumme. 
• Weniger als 48h vor dem Termin: 45% der Auftragssumme. 

Die aufgelaufenen Fahrtkosten für die Vorbesprechung werden bis zur Stornierung/Verschiebung im vollen Umfang 
berechnet. Eine Verschiebung des Termins durch den Auftraggeber kann unter Umständen zu einer Stornierung 
werden, wenn am neuen Termin der Fotograf schon einen anderen Termin hat oder anderweitig den neuen Termin 
nicht wahrnehmen kann. 
 
Stornierung durch den Fotografen: Sollte der Fotograf wegen Krankheit oder aus anderen Gründen den Termin nicht 
wahrnehmen können, so ist er verpflichtet, die Auftraggeber rechtzeitig zu informieren und sofern zumutbar einen 
adäquaten Fotografen als Ersatz anzubieten.  Weitergehende Ansprüche können gegenüber dem Fotografen nicht 
gestellt werden. 
 
Copyrights und Persönlichkeitsrechte 
 
Das Urheberrecht bleibt aus gesetzlichen Gründen immer beim Fotografen. Das Copyright an den im Auftrag 
entstandenen Bildern geht mit der termingerechten Bezahlung der vollen Auftragssumme automatisch und zeitlich 
unbeschränkt an die Auftraggeber über. Bis zur fristgerechten Bezahlung der vollen Auftragssumme bleiben die 
Copyrights beim Fotografen. Die Bilder können danach durch die Auftraggeber uneingeschränkt zu privaten Zwecken 
in jeder, ausser der gewerblichen Form, verwendet werden. 
 
Gewerbliche Verwendung der Bilder bedarf des Einverständnisses von weddingpictures und es muss vorher eine 
Copyright Entgeltung zu gewerblichen Zwecken ausgehandelt werden. Gewerbliche Zwecke können u. A. Werbung 
sein: z.B. für Brautmodehäuser, Hotels etc, oder Journalistische Verwendung wie Storys in Presseerzeugnissen oder 
im Internet. 
 
Weddingpictures besitzt das Recht, einzelne Bilder aus den Aufträgen ohne vorgängige Absprache mit den 
Auftraggebern für das eigene Portfolio oder für Wettbewerbszwecke in gedruckter sowie Elektronischer Form 
uneingeschränkt zu verwenden. 
Sind als Haupsujet andere Personen abgebildet und nicht die Auftraggeber, so kann deren Einverständnis durch 
weddingpictures vorher eingeholt werden. 
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Liefertermin 
 
Ist im Vertrag nichts anderes ausgemacht, so ist weddingpictures stets bemüht, die Bilder für eine erste Auswahl 3 
Arbeitstage nach dem Shooting auf CD in Form von JPEG Dateien mit ca. 30% der Originalgrösse abzuliefern. Nach 
der Auswahl durch die Auftraggeber benötigt weddingpictures ca. 2 weitere Arbeitstage zur Erstellung der finalen 
DVD und zur Aufschaltung der Bilder im Internet. 
 
Archivierung 
 
Die Auftraggeber sind für die weitere Archivierung der Bilder selber verantwortlich (ziehen von Kopien auf DVD oder 
CD). Weddinpictures selbst archiviert die Fotos in Digitaler Form auf Festplatte sowie als Originale auch auf CD/DVD. 
Weddingpictures ist nicht verpflichtet, Bilder aus den Aufträgen zu Archivieren. 
Sollten die Auftraggeber nach dem Abschluss eines Auftrages erneut Kopien aus dem Archiv von weddingpictures 
erwerben wollen und sind diese noch vorhanden, so ist die Erstellung von CD’s/DVD’s kostenpflichtig. 
 
Internet 
 
Die Webgalerien im Internet für die Auftraggeber bleiben nach dem Abschluss des Auftrags 2 Monate gespeichert. 
Danach werden sie wieder vom Server gelöscht. Die Fotos in den Webgalerien wiederspiegeln nur die Auswahl der 
Auftraggeber und weddingpictures kann in keiner Weise weder für deren Inhalt noch für die Veröffentlichung 
verantwortlich gemacht werden. Die Webgalerien sind immer im Auftragspreis enthalten und können bei nicht 
gebrauch durch die Auftraggeber nicht separat in Abzug gebracht werden. 
 
Eingesetzte Mittel 
 
Die Auftraggeber haben keinen Einfluss auf die durch weddingpictures eingesetzten technischen Mittel. 
Weddingpictures ist stets bemüht, aktuelle Kameramodelle und Zusatzgeräte zu verwenden. Es bleibt aber 
weddingpictures überlassen, mit welchen Geräten die Bilder des Auftrages gemacht werden. Weddingpictures wird 
jeden Auftrag mit der Adäquaten Menge an Equipment ausführen, sodass keine unprofessionellen Probleme wie 
„Akkus Leer“ o.ä. fehler auftreten können. 
 
Entschädigung 
 
Rechnungsstellung erfolgt bei Ablieferung des Werkes in Form von CD’s oder DVD’s. 
 
Bei Auftragsvolumen bis zu SFr. 1200.00 ist die Bezahlung des Werkes bei Rechnungsstellung, spätestens aber 10 
Tage danach fällig. 
 
Bei Auftragsvolumen über SFr. 1200.00 sind bei Vertragsabschluss/Auftragserteilung 50% der Auftragssumme sofort 
fällig, die anderen 50% bei Rechnungsstellung, spätestens aber 10 Tage danach fällig. 
 
Es gelten die vertraglich ausgemachten Preise und die bei Vertragsabschluss/Auftragserteilung Aktuelle Preisliste! 
Aufpreise  können nur durch Auftragsänderungen durch die Auftraggeber, auch in mündlicher Form erfolgen (Längere 
Anwesenheit des Fotografen am Shooting erwünscht, nachträgliche Spezialwünsche wie 
Fotoalbumgestaltung/Erstellung etc.) Änderungen nach Auftragserteilung wie z.B. Verkürzung des Angagements o.ä. 
haben keinen Einfluss auf den ursprünglich Ausgemachten Tarif. 
 
 
 
Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand bei allfälligen verstössen gegen die AGB ist die Gemeinde Meilen im Kanton Zürich. 
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